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§ 2 PBStV Kostenersatz fur die
besondere Uberprufung und die

Prufung an Ort und Stelle

PBStV - Priuf- und Begutachtungsstellenverordnung

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

1. (1)Der Kostenersatz gemal3 § 56 Abs. 4 KFG 1967 betragt fur die Prufung

1. 1.eines nicht unter Z 2 bis 8 fallenden Kraftfahrzeuges oder Anhangers0 Euro,

2. 2.
a)eines Taxis,
. b)eines Mietwagens, sofern er nicht unter Z 5 fallt,
c)eines Lastkraftwagens mit einer hdchsten zuldssigen Gesamtmasse von nicht mehr als 3 500 kg,
d)eines Sattelzugfahrzeuges mit einer hdchsten zulassigen Gesamtmasse von nicht mehr als 3 500 kg,
e)eines Spezialkraftwagens mit einer hdchsten zulassigen Gesamtmasse von nicht mehr als 3 500 kg,
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fleines Sonderkraftfahrzeuges mit einer hochsten zuldssigen Gesamtmasse von nicht mehr als 3 500 kg
oder
7. g)einer Zugmaschine mit einer Bauartgeschwindigkeit von mehr als 40 km/h65 Euro,
3. 3.eines
1. a)Lastkraftwagens mit einer hdchsten zuldssigen Gesamtmasse von mehr als 3 500 kg, jedoch nicht
mehr als 18 000 kg,
2. b)Sattelzugfahrzeuges mit einer héchsten zuldssigen Gesamtmasse von mehr als 3 500 kg, jedoch nicht
mehr als 18 000 kg,
3. c¢)Spezialkraftwagens mit einer hdchsten zuldssigen Gesamtmasse von mehr als 3 500 kg, jedoch nicht
mehr als 18 000 kg, oder
4. d)Sonderkraftfahrzeuges mit einer héchsten zuldssigen Gesamtmasse von mehr als 3 500 kg, jedoch
nicht mehr als 18 000 kg95 Euro,
4. 4.eines
1. a)Lastkraftwagens mit einer hdchsten zuldssigen Gesamtmasse von mehr als 18 000 kg, jedoch nicht
mehr als 26 000 kg,
2. b)Sattelzugfahrzeuges mit einer héchsten zuldssigen Gesamtmasse von mehr als 18 000 kg, jedoch
nicht mehr als 26 000 kg,
3. ¢)Spezialkraftwagens mit einer héchsten zuldssigen Gesamtmasse von mehr als 18 000 kg, jedoch nicht
mehr als 26 000 kg,
4. d)Sonderkraftfahrzeuges mit einer hochsten zuldssigen Gesamtmasse von mehr als 18 000 kg, jedoch
nicht mehr als 26 000 kg, oder
5. e)Gelenkkraftfahrzeuges105 Euro,
5. S.eines
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a)Lastkraftwagens mit einer hdchsten zuldssigen Gesamtmasse von mehr als 26 000 kg,
b)Sattelzugfahrzeuges mit einer hochsten zuldssigen Gesamtmasse von mehr als 26 000 kg,
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c)Spezialkraftwagens mit einer hochsten zulassigen Gesamtmasse von mehr als 26 000 kg,

4. d)Sonderkraftfahrzeuges mit einer hochsten zulassigen Gesamtmasse von mehr als 26 000 kgl 21 Euro,
6. 6.eines Omnibusses105 Euro,
7. 7.eines

1. a)Anhangers mit einer hdchsten zuldssigen Gesamtmasse von nicht mehr als 3 500 kg oder

2. b)Kraftrades20 Euro,

1. a)eines Anhangers mit einer hdchsten zuldssigen Gesamtmasse von mehr als 3 500 kg,
2. b)eines Sonderanhangers oder
3. c)einer Zugmaschine mit einer Bauartgeschwindigkeit von nicht mehr als 40 km/H0 Euro,
9. 9.eines Invalidenkraftfahrzeuges3 Euro.
Beidenin Z3, 4,5, 6 und 8 angefuhrten Fahrzeugen erhéht sich der angefuhrte Betrag jeweils um 18 Euro, wenn
das Fahrzeug eine Fremdkraftbremsanlage aufweist.
2. (2)Der Kostenersatz gemafR § 58 Abs. 4 KFG 1967 fur die Benutzung der technischen Einrichtungen betragt, sofern
Uber den Fahrzeugzustand ein Gutachten ausgestellt wird, fur die Prafung
1. 1.0b mit dem Fahrzeug mehr Larm, Rauch, Ubler Geruch oder schadliche Luftverunreinigungen verursacht
werden, als bei ordnungsgemallem Zustand und sachgemal3em Betrieb unvermeidbar ist 10 Euro,
2. 2.des Fahrzeuges oder der Wirksamkeit der Teile und Ausristungsgegenstande eines Fahrzeuges, die fur
seinen Betrieb und die Verkehrs- oder Betriebssicherheit von Bedeutung sind, bei
1. a)Kraftradern 10 Euro,
2. b)Fahrzeugen mit einem hochsten zuldssigen Gesamtgewicht
1. vonnicht mehr als 3 500 kg40 Euro,
3. c)Fahrzeugen mit einem hochsten zulassigen Gesamtgewicht
1. vonmehr als 3 500 kg25 Euro pro Achse,
1. hochstensjedoch120 Euro
pro Fahrzeugkombination.
Dieser Kostenersatz ist von einem von der Behdrde bestimmten Organ oder von einem Zollorgan einzuheben.
Wird der Kostenersatz nicht ohne weiteres vom Lenker entrichtet, so ist der Kostenersatz von der Behérde
vorzuschreiben.

In Kraft seit 01.04.2010 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///

	§ 2 PBStV Kostenersatz für die besondere Überprüfung und die Prüfung an Ort und Stelle
	PBStV - Prüf- und Begutachtungsstellenverordnung


